Zeitschrift: Zeitschrift fur Sozialhilfe : ZESO
Herausgeber: Schweizerische Konferenz fur Sozialhilfe SKOS

Band: 96 (1999)

Heft: 9

Artikel: Zum Unterstitzungswohnsitz von mindigen und entmuindigten
Personen in Familienpflege

Autor: Bigger, Edwin

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-840541

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-840541
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

ZeSo 9/99

Praxishilfe

Zum Unterstiitzungswohnsitz von miindigen und
entmiindigten Personen in Familienpflege

Praxisbeispiel von Edwin Bigger, pat. Rechtsagent/Leiter des
Sozialamtes und Vizeprisident des Bezirksgerichts Gossau SG’

Eine miindige oder entmiindigte urteilsfihige
Person kann bei selbstbestimmitem frevwilligen
Aufenthalt in Familienpflege am Pflegeort
einen Unterstiitzungswohnsitz begriinden.
Das ist auch der Fall, wenn sie den Entschluss
aufgrund eines Sachzwangs gefasst hat. —
Anders verhdlt es sich bei der behordlichen oder
vormundschaftlichen Versorgung einer miin-
digen oder entmiindigten Person in Familien-
pflege. In diesem Fall kann sie weder den bis-
herigen Unterstiitzungswohnsitz beenden noch
am auswdrtigen Pflegeort einen neuen Unter-
stiitzungswohnsitz begriinden. Daran dndert
sich auch dann nichts, wenn die betroffene
(urteilsfihige) Person damit einverstanden ist.

Eine miindige Person im Alter von 19
Jahren wird nach ihrem Austritt aus der
psychiatrischen Klinik durch Vermitt-
lung einer regionalen Beratungsstelle
und eines Behordemitglieds der bishe-
rigen Wohngemeinde in einem ande-
ren Kanton in einer Familie platziert,
weil sie der Familienpflege bedarf. Es
stellt sich nun die Frage, ob die muindi-
ge Person im neuen Kanton bzw. am
Pflegeort gemiiss Art. 4 ZUG einen Un-
terstiitzungswohnsitz begriinden kann
oder ob eine behordliche Versorgung in
Familienpflege im Sinne von Art. 9
Abs. 3 und Art. 5 ZUG vorliegt, welche
die Beendigung des bisherigen und die

*

' BGE vom 22.1.1996 in ZBIl 1997, S. 414.

Begrundung eines neuen Wohnsitzes
ausschliesst.

Erwigungen

1. Freiwilliger selbstbestimmter Aufenthalt
einer urteilsfahigen mindigen oder
entmiindigten Person in Familienpflege

Beim freiwilligen selbstbestimmten Auf-
enthalt einer urteilsfihigen miundigen
oder entmundigten Person in Familien-
pflege kann nach dem klaren Gesetzes-
wortlaut von Art. 5 ZUG - im Unterschied
zum freiwilligen Aufenthalt in einem
Heim, einem Spital oder einer anderen
Anstalt' — am Pflegeort ein Unterstit-
zungswohnsitz gemass Art. 4 ZUG be-
grundet werden, wenn sie dort lebt und
die Absicht des dauernden Verbleibens
hat*. Das gilt auch dann, wenn dieser
Aufenthalt unter dem «Zwang der Um-
stinde» erfolgt’. Dasselbe gilt, wenn der
Eintritt in die Familie durch Veranlas-
sung von Dritten (z.B. Verwandten oder
Bekannten) erfolgt, sofern es sich bei
diesen nicht um vormundschaftliche
Organe oder Behordemitglieder han-
delt. Da sich der Absatz 3 von Art. 9 ZUG
inhaltlich mit dem Art. 5 ZUG deckt,
kann in diesem Fall auch der bisherige
Wohnsitz beendet werden. Mit der poli-

Edwin Bigger ist Co-Autor der 2. Auflage des Kommentars Thomet zum ZUG.

? Thomet, Kommentar zum ZUG, 2. Auflage 1994, Rz. 112 am Ende.
¥ Vgl. Riemer, Der zivilrechtliche Wohnsitz von Altersheiminsassen, ZVW 1977, S. 59; Stachelin, Kommen-
tar zum Schweiz. Privatrecht, Schweiz. Zivilgesetzbuch I, Basel 1996, N. 6 zu Art. 26 ZGB mit Hinwei-

sen.
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zeilichen Anmeldung am Pflegeort gilt
zudem gemass Art. 4 Abs. 2 ZUG die wi-
derlegbare gesetzliche Vermutung, dass
dort ein Unterstiitzungswohnsitz begriin-
det wurde®.

2. Behordliche oder vormundschaftliche
Versorgung

Anders verhalt es sich gemass Art. 5 ZUG
bei der behordlichen oder vormund-
schaftlichen Versorgung einer mundi-
gen oder entmundigten Person in Fami-
lienpflege. In diesem Fall kann weder am
Pflegeort ein Unterstutzungswohnsitz
begriindet noch gemiss Art. 9 Abs. 3
ZUG der bisherige Wohnsitz beendigt
werden. Der Begriff der behordlichen
oder vormundschaftlichen Versorgung
ist dabei nach Sinn und Zweck von Art. 5
und 9 Abs. 3 ZUG in weitem Sinne auszu-
legen. Will doch das Gesetz damit ver-
meiden, dass die Behorden oder vor-
mundschaftlichen Organe des bisheri-
gen Wohnsitzes mit der Versorgung der
mundigen oder entmundigten Person in
einer Familie mit auswartigem Wohnsitz,
deren Unterstiitzungswohnsitz verlegen
und damit ihre eigene Unterstitzungs-
pflicht beendigen konnen®. Eine Versor-
gung liegt stets vor, wenn die Unterbrin-
gung in Familienpflege nicht aus eige-
nem Willen der urteilsfahigen Person
erfolgt. Ob die betroffene Person mit
der Versorgung einverstanden ist, und

ob sie handlungsfihig (miindig und ur-
teilsfahig) ist, ist dabei unerheblich®.
Ebenso unbeachtlich ist, ob die Versor-
gung formlich verfagt oder bloss faktisch
veranlasst worden ist’.

Von einer vormundschaftlichen Versor-
gung ist auszugehen, wenn die Unter-
bringung in Familienpflege von einem
vormundschaftlichen Organ im Sinne
von Art. 360 ZGB (Vormund, Beirat, Bei-
stand, Vormundschaftsbehoérde bzw.
Mitglied oder Mitarbeiter der Vormund-
schaftsbehorde) veranlasst wird.

Eine behordliche Versorgung ist sodann
immer anzunehmen, wenn eine admini-
strative oder richterliche Behorde (z.B.
Jugendanwalt, Jugendgericht, Sozialbe-
horde) oder eine Amtsstelle (z.B. Sozial-
amt) die Platzierung veranlasst. Dabei
gentugt auch das Handeln eines einzel-
nen Behordemitglieds oder Beamten.

Schlussfolgerung

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen,
dass die Unterbringung in Familienpflege
nicht aus eigenem Willen der betroffenen Per-
son erfolgt ist. Vielmehr ist sie im Zusammen-
wirken von Beratungsstelle und Behordemit-
glied veranlasst worden. Somit bleibt der
bisherige Unterstiitzungswohnsitz der betrof-
fenen Person gemdss Art. 9 Abs. 3 ZUG be-
stehen und am Pflegeort wird gemdss Art. 5
ZUG kein Unterstiitzungswohnsitz begriindet.

* Bigger, Zum Unterstitzungswohnsitz von Miindigen, insbesondere bei Eintritt der Miindigkeit und bei
Wochenaufenthalt, ZeSo 1998, S. 158; Bigger, Zustindigkeit in der Sozialhilfe, Vorlesungsskriptum der

Akademie St. Gallen 1999, S. 16.

5

Unterstiitzung, 2. Auflage 1968, N. 51.

Thomet, Kommentar zum ZUG, Rz. 112; Thomet, Kommentar zum Konkordat tiber die wohnoértliche

® Vgl. die Lehre zur Abgrenzung vom freiwilligen zum unfreiwilligen Anstaltsaufenthalt: Egger, Zircher
Kommentar, N. 6 zu Art. 26 ZGB; Bucher, Berner Kommentar, N. 14 zu Art. 26 ZGB; Stachelin, a.a.0.,

N. 6 zu Art. 26 ZGB.

7 Thomet, Kommentar zum Konkordat, a.a.0., N. 51 am Ende.

144



	Zum Unterstützungswohnsitz von mündigen und entmündigten Personen in Familienpflege

